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Wahlkommission gemäß § 19 UOG 

an der Universität Innsbruck 

Dr. Ludwig CALL, Vorsitzender 

An das 

Bundesministerium für Wissenschaft und 

Minoritenplatz 5 

1010 WIEN 

Betrifft: Stellungnahme zum Vorschlag 

Universitäts-Organisationsgesetzes 

In der Anlage erlaube ich mir, die 

S TEL L U B G B A B M E 

6020, 1990-01-10 

"' 
,.;t; {V

1 

, L L 1 L l 

zu dem vom Bundesministe r für Wissenschaft und Fo rschung vo rge legten 

Entwurf einer Bovell:ierung des Un:ivers:itäts-Organ:isat:ionsgesetzes zu 

übermitteln, die die an der Universität Innsbruck gemäß § 19 Abs.3 UOG 

eingerichtete Wablko_:iss:ion beschlossen hat. Die Stellungnahme ist 

auch dem Präsidium des österreichischen Nationalrats sowie allen Mit­

gliedern des Wissenschaftsausschusses pers~n1ich übermittelt worden. 

Ich hoffe, daß die in de r Ste 11 ungnahme gemachten Vo rsch1äge 

im zu beschließenden Gesetzestext ihren Niederschlag finden werden und 

zeichne im Auft rag de r Wahlkommission mit dem Ausdruck de r vo rzüg li­

chen Hochachtung 

~) 
/ltL1~ 

(Dr. Ludwig CALL, Vorsitzender) 
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Wahlkommission gemäß § 19 UOG 

an der Universität Innsbruck 

Dr. Ludwig CALL. Vorsitzender 

S T K L L U B G B AHM K 

6020. 1990 -0 I - I 0 

de r gemäß § 19 Abs. 3 UOG an de r Uni ve rsi tät Innsbruck einge richteten 

Wahlkommission zu dem vom Bundesminister für Wissenschaft und For­

schung vorgelegten Entwurf einer Bovellierung des Universitäts­
Organisationsgesetzes 

Vorbemerkung: die Numerierung der Vorschläge entspricht der Systematik des 

vom BMWF ausgesendeten Entwurfs. Änderungen gegenüber dem Vorschlag des 

BMWF bzw. - bei Anfügungen - gegenüber dem derzeit geltenden Gesetzestext 

sind unterstrichen 

9a. De. § 19 wird folgender Abs. 13 angefügt: 

"(13) Die Wahlkommission hat mit Zweidrittelmehrheit eine Wahlordnung 

zur genaueren Regelung der Wahlen gemäß Abs. 3 zu erlassen. Die Wahlord­

nung bedarf der Genehmigung des Bundesminister für Wissenschaft und For­

schung und ist im Mitteilungsblatt der Universität (§ 15 Abs. 13) zu ver­

lautbaren." 

Begründung: Die in § 19 Abs. 6 bis Abs. 12 entha1 tenen Bes timmungen re­

geln sehr Tliele, im Zusammenhang mit Wahlen auftretende Detailfragen 

nicht, obwohl dies aus Gründen der Rechtssicherheit unbedingt erfor­

derlich ist. Die bisher an der Universität Innsbruck gepflogene Pra­

xis, daß jede Wahlversammlung vor Beginn def w'ahlhandlung einen Be­

schluß über die anzuwendende Wahlordnung faßt - dazu gibt es eine aus­

führliche Empfehlung der Wahlkommission -, 15 tin mehrfacher Hinsicht 

unbefriedigend: ein Teil der Wahlordnung regel t Vorgiinge vor Beginn 

der Wahlversammlung, die im Nachhinein "sanktioniert" werden müssen; 

der Wahlversammlung können unmöglich alle Konsequenzen, die sich aus 

der beschlossenen Wahlordnung ergeben können, bewußt sein. 

Sla. f 50 Abs. 7 erster Satz lautet: 

"(7) Die im Abs. 3 lit. b genannten Personengruppen haben insgesamt so 

viele Vertreter zu entsenden, als dem Institut Planstellen für Universi­

tätsprofessoren zugeordnet und am Institut Gastprofessoren österreichi­

scher Staatsbürgerschaft gemäß § 33 Abs. 5 tätig sind; ebensoviele Ver­

treter haben die Studierenden (Abs. 3 lit. c) zu entsenden." 

Begründung: durch die Bestimmung des - nach dem Vorschlag des BMWF neu 

einzufügenden - § 33 Abs. 5 sind Gastprofessoren, die für das gesamte 

Gebiet eines wissenschaftlichen Faches für die Dauer von mindestens 
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vier Semestern bestellt wurden, organisationsrechtlich ordentlichen 

UniversiUitsprofessoren gleichgestellt und sind, soferne sie österrei­

chische Staatsbürger sind, Mitglied akademischer Kollegialorgane, im 

konkreten Fall der Institutskonferenz. Die vorgeschlagene Einfügung 

stellt sicher, daß die derzeit vorhandenen Paritäten bestehen bleiben. 

52a. § 63 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Vertreter der unter Abs.l lit.b genannten Personengruppen sind 
in einer Versammlung der Angehörigen dieser Gruppen zu wählen (§ 19 Abs. 
7). Die Zahl der Vertreter beträgt die Hälfte der Zahl der der Fakultät 

zugeordneten Planstellen für Universitätsprofessoren und der an der Fakul­
tät tätigen Gastprofessoren österreichischer Staatsbürgerschaft gemäß § 33 

Abs. 5. Ist die Gesamtzahl eine ungerade Zahl, so ist aufzurunden." 

Begründung: siehe unter 5la, bezogen auf das Fakultätskollegiumj sprach­

liche Priizisierung. 

55a. § 76 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Zahl der Mitglieder aus dem Kreis der Universitätsassistenten 
und der Studierenden beträgt je die Hälfte der Zahl der Planstellen für 
Universitätsprofessoren und der Gastprofessoren österreichischer Staats­

bürgerschaft gemäß § 33 Abs. 5. Ist die Gesamtzahl eine ungerade Zahl, so 
ist aufzurunden. In diesem Fall beauftragt der Dienststellenausschuß für 
Hochschullehrer einen Universitätsprofessor mit der Führung der zusätzli­

chen Stimme." 

Begründung: siehe unter 51a, bezogen auf das Universitätskollegiumj 

spracldiche Pri'izisierung. 

61. § 106 Abs. 1 und 2 lauten: 

2 

"(1) Zurn Zweck der Koordination und Unterstiitzung der Tätigkeit der 
Ver-treter rier im § 50 Abs. 3 lit. b genannten Pec:,,-orlengruppe!! in den aka­

demischen Kollegialorganen wird eine Bundeskonferenz des ~issenschaftli­

ehen Personals, im folgenden kurz Bundeskonfer-ellz genannt, gebildet. Ih­

re Rechtsfähigkeit richtet sich nach § 2 Abs. 2 1it. a und c. 

(2) Die Bundeskonferenz besteht aus zwei Vertretern der un § 50 Abs. 3 
lit. b genannten Personengruppen aller Universi täten und Hochschulen 
künstlerischer Richtung. Diese Vertreter sind von einer Versammlung der 
Mitglieder aller Fakultätskollegien gemäß § 63 Abs. 1 lit. b bzw. der 
Mitglieder des Universitätskollegiums gemäß § 76 Ahs. 1 lit. e, fund g 
an der jeweiligen Universität bzw. Hochschule aus ihrer Mitte für eine 

Funktionsperiode von zwei Jahren zu wählen. Für jedes Mitglied ist ein 

Ersatzmitglied zu wählen, das im Falle der zeitweiligen Verhinderung des 

Mitgliedes das Mitglied in der Bundeskonferenz vertritt und das im Falle 
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des dauernden Ausscheidens des Mitgliedes an dessen Stelle als Mitglied 

in die Bundeskonferenz nachrückt. § 16 Abs. 9 gilt sinngemäß." 

3 

Begründung: nach derzeit geltender Rechtslage werden die Mitglieder der 

Bundeskonferenz von den "Mittelbauvertretern" im obersten Kollegialor­

gan - an der Uni vers i tät Innsbruck ist das der Akademische Senat, dem 

sechs "Mittelbauvertreter" angehören - gewählt, d.h. von einer zugege­

benermaßen sehr kleinen Gruppe. Der Vorschlag des BMWF sieht eine Wahl 

der Mitglieder der Bundeskonferenz durch sämtliche "Mittelbauangehöri­

ge" einer Uni vers i Uit vor, wobei für diese Wahl eine eigene Wahlver­

sammlung einzuberufen wäre. An großen Universitiiten ist diese Bestim­

mung jedenfalls völlig undurchführbar. An der Unillersität Innsbruck 

beispielsweise waren im Sommersemester ]988 insgesamt fast ]600 "Mit­

telbauangehörige" für die Wahl ihrer Vertreter in den Fakul tätskolle­

gien wahlberechtigt, davon gut ein Dri t tel Universi tiitsdozenten oder 

Lehrbeauftragte ohne Dienstverhiiltnis. Eine Wahlversammlung, in der 

alle "Mittelbauangehörigen" wahlberechtigt sind, ist unte[ Wahrung des 

in § 19 Abs. 6 zur Beschlußfiihigkeit vorgesehenen Quorums '.'on einem 

Viertel der Wahlberechtigten - und nllr dann ist eine derartige Wahl­

versammlung sinnvoll - einfach nicht durchführbar. Die vorgeschlagene 

Rege]ung geht einen Mittelweg und sieht eine Wahlversammlung vor, in 

der alle "Mittelbauverteter" in allen Fakultiitskollegien (bzw. bei 

nicht in Faku1 Uilen gegl iederten Tlniversi Uilen im Universi Uitskollegi­

um) wahlberechtigt sind. An der Universitiit IrJlJslnuck sind dies immer­

hin noch ca 125 Personen. Eine dprartige Wahlversammlung muß ohnehin 

<::usamment reten, um die Mi tglieder des Akademischen Senats gemi:iß § 72 

Abs. I ;;: 7 1 it. d bis f zu w.':ihlell, sodaß belde Wah1vocg,'ilLge kombiniert 

werde" können. Wiihlbar sullen lJ icht alle "Mi UP lbaudllgehödgen" der 

lfuiversit.:it sein, sondern nur jene, die ."11.:.; (i;f!w:ihlte "Mill.pllJauvertre­

tee" dll der WillensbilduT/g universit'::irer ":(jll~bial(j(·g.ilIe [I-'ilnehmen. 
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